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September 1951 XXIV. Jahrgang, Nr. 9

DERFOURIER
Offizielles Organ des Schweiz. Fourierverbandes und des Verbandes Schweiz. Fouriergehilfen

In No. 6 des ,.Fourier" vom Juni 1951 hat Oberst Juilland auf die Schwierig-
keiten in der Beschaffung des Backraumes im Kriegsfalle aufmerksam gemacht
und über die Versuche mit einer mobilen Bäckerei in unserer Armee orientiert.

Im gleichen Artikel wurde auf das Vorhandensein einer mobilen Schlag-
mühle hingewiesen. Der grosse Vorteil dieser Schlagmühle liegt einmal in einer

hundertprozentigen Ausmahlung des Brotgetreides und der anschliessenden Ver-
arbeitung des Viehles zu Feldbrot. Dies ist jedoch nicht der Grund der Beschaffung
von mobilen Schlagmühlen.

Es dürfte bekannt sein, dass die Lagerung des Viehles etwelche Schwie-

rigkeiten bereitet. Nicht überall sind die geeigneten Räumlichkeiten vorhanden und
die klimatischen Bedingungen geschaffen, welche für eine längere, einwandfreie

Lagerung des Viehles garantieren.
Weit günstiger sind die Bedingungen für die Lagerung von Brotge-

t meide. Wenn in Zukunft an Stelle von Mehl das Getreide in Vorrat gehalten
und dieses laufend vermählen werden kann, so sind auch auf diesem Gebiete
wesentliche Fortschritte zu verzeichnen. Man wird dadurch unabhängig von den

ortsgebundenen Mühlen, die zudem im Alpenraum nicht in reichem Masse vorhan-
den sind.

Hin weiterer Umstand dürfte im Kriegsfall auf die Brotversorgung störend
wirken: Das Fehlen der He f e.

Die schweizerische Hefefabrikation beschränkt sich auf 3 -4 Betriebe, die zum
Teil an der Peripherie unseres Landes liegen. Der Ausfall der Fabrikationsbetriebe
oder der Unterbruch des Hefenachschubes müsste eine wesentliche Umstellung in

unsern Lrnährungsgewohnheiten bringen.
Der Schweizer ist mehrheitlich auf die Konsumation von Hefebrot eingestellt;

Sauerteigbrot widersteht ihm. Die überwiegende Nachfrage nach Hefebrot hatte

zur Folge, dass die Mehrzahl der Bäckereibetriebe nur noch dieses Brot herstellen.
Ein grosser Prozentsatz der Betriebe dürfte überhaupt nicht in der Lage sein, ein
einwandfreies und bekömmliches Sauerteigbrot zu fabrizieren.

Das Fehlen der Hefe - es sei auf den Notschrei aus den durch die Lawinen-
katastrophen und grossen Schneefälle abgeschnittenen bündnerischen Kurorte hin-
gewiesen —• wird bedingen, dass auch in der Armee zwangsläufig Sauerteig-
brot hergestellt werden muss. Der durch die hie vor geschilderten Umstände be-

Brotversorgung
Von Oberstlt. C. Mi schier, Instr. Of. der Vpf. Trp., Thun
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